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I. Das Hochschulsystem





Die Institutionen





Der Hochschulsektor in Israel besteht aus 6 Forschungsuniversitäten, einer offenen Universi�tät, einem Forschungsinstitut für Postgraduierte und ungefähr 30 akkreditierten Colleges und nichtuniversitären Institutionen, die eine Ausbildung bis zum „Bachelor“-Abschluß anbieten.





Das System wird vom „Council for Higher Education“-Gesetz (1958) geregelt. Dieses Gesetz stellt für die akkreditierten israelischen Hochschulen im Rahmen der ihnen genehmigten Budgets und im Rahmen der Bedingungen für die Akkreditierung die Autonomie bei der Durchführung ihrer akademischen und administrativen Angelegenheiten sicher. Die Institu�tionen selbst sind unabhängige öffentliche Einrichtungen, die von einem „Board of Gover�nors“ und von ihren akademischen und administrativen Leitungsinstanzen geführt werden. Als unabhängige Institutionen bestimmen sie die Studierendenzahlen in den unterschiedlichen Fächern (mit Ausnahme der medizinischen Fachbereiche), ihre Zulassungsbedingungen, die Lehrverpflichtungen ihres akademischen Personals, ihre Lehrpläne usw. Da sie über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen, können die Hochschulen Spenden entgegennehmen, Darlehen aufnehmen, Stiftungskapital schaffen und investieren und alle ihre finanziellen Angelegenheiten selbst regeln. Eine nennenswerte Ausnahme von der vollständigen Auto�nomie besteht in der Festlegung der Höhe der Studiengebühren für staatlich geförderte Hoch�schulen. Die Höhe wird von einem öffentlichen Komitee und nicht von den Institutionen selbst festgelegt. Die Studiengebühren werden im folgenden noch genauer diskutiert.








Der Council for Higher Education





Das „Council for Higher Education“-Gesetz sieht den Council for Higher Education als die alleinige Behörde mit dem Recht zur Lizenzierung und Akkreditierung im israelischen Hoch�schulwesen vor. Der Bildungsminister ist ex officio Vorsitzender des Council. Die 19 bis 25 Mitglieder werden auf Empfehlung der Regierung für eine Amtszeit von fünf Jahren vom Staatspräsidenten persönlich ernannt. Das Gesetz legt fest, daß mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Council Akademiker von hohem Ansehen sein müssen. Die nichtakademi�schen Mitglieder des Council sind in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeiten aus Indu�strie und Wirtschaft und, gesetzlich vorgeschrieben, ein Studierendenvertreter. Das Ernen�nungsverfahren und die lange Amtszeit sollen die Unabhängigkeit des Council sowohl von der Regierung als auch von den Hochschulen stärken. 





Die wesentlichen Funktionen des Council for Higher Education sind die folgenden: Neue Hochschulen und neue Programme in anerkannten Hochschulen zu akkreditieren; die Akkreditierung von Hochschulen oder Programmen, die dem Standard des Councils nicht mehr genügen, zurückzunehmen; die Regierung bei der Gründung neuer (staatlich geförder�ter) Institutionen im Hochschulsektor zu beraten; und der Regierung - durch das Planning and Budgeting Committee - Vorschläge für die Entwicklung der Hochschulen und für den finan�ziellen Beitrag der Regierung zu den Hochschulbudgets zu unterbreiten. Die Entscheidungen des Councils, neue (staatlich geförderte) Hochschulen zu gründen, erfordert die Zustimmung der Regierung. 








Das Planning and Budgeting Committee





Das Planning and Budgeting Committee (kurz PBC) ist ein ständiges Unter-Komitee des Council for Higher Education und der ausführende Arm des Council. Es wurde vom Council im Jahre 1974 gegründet und basiert auf dem Modell des britischen University Grants Committee. Die israelische Regierung hat in ihrer Entscheidung 666 vom 5. Juni 1977 die Richtlinien für das PBC ausgegeben, zu denen folgendes gehört: Es soll eine unabhängige intermediäre Instanz sein, die zwischen der Regierung auf der einen Seite und den Hochschu�len auf der anderen Seite steht und für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Finanz�zuweisungen an Hochschulen zuständig ist; es soll der Regierung Vorschläge für das Grund�budget und für das Entwicklungsbudget der Hochschulen unterbreiten und dabei den staatli�chen und gesellschaftlichen Bedürfnissen Rechnung tragen, gleichzeitig aber auch die aka�demische Freiheit schützen und Fortschritte in Lehre und Forschung sicherstellen; es soll die ausschließliche Zuständigkeit dafür besitzen, den Hochschulen das global gebilligte Grund�budget und die Entwicklungsbudgets zuzuweisen; es soll der Regierung und dem Council for Higher Education Pläne für die Entwicklung des Hochschulsektors, einschließlich der Finan�zierung, vorlegen; es soll die Effizienz der Hochschulen fördern und zwischen ihnen koordi�nieren, um unnötige Doppelarbeiten zu vermeiden; es soll sicherstellen, daß die Haushalte der Hochschulen ausgeglichen sind; es soll dem Council for Higher Education seine Meinung mitteilen, bevor der Council eine Entscheidung trifft, eine neue Institution oder Einheit einzu�richten, deren Eröffnung finanzielle Implikationen für eine bestehende Institution hat. 





Das PBC besteht aus sechs Mitgliedern: Vier Professoren aus den Hochschulen, die während ihrer Amtszeit als PBC-Mitglieder in ihren Institutionen keine Position mit administrativer Verantwortung innehaben dürfen; und zwei in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeiten aus Industrie und Wirtschaft. Der Vorsitzende des Komitees ist ein Professor und ist ex-officio Mitglied des Council for Higher Education. Die anderen Mitglieder des PBC sind keine Mitglieder des Council. Die Mitglieder des PBC werden vom Bildungsminister für einen Zeitraum von drei Jahren ernannt und vom Council gebilligt. Traditionsgemäß besteht die Mitgliedschaft nicht länger als zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden. Die Richtlinien und die Zusammensetzung des PBC garantieren seine vollständige Unabhängigkeit in finan�zieller Hinsicht.








Einige grundlegende Fakten über den Hochschulsektor in Israel





Die höhere Bildung in Israel umfaßt zwei getrennte Kategorien; die akademische Hoch�schulbildung, die zu einem akademischen Abschluß führt (etwa 30 Prozent einer Alters�gruppe), und die sonstige weiterführende Bildung, die meist beruflicher Natur ist und die zu verschiedenen Diplomen oder Zertifikaten, aber nicht zu einem akademischen Abschluß führt (etwa 25 Prozent einer Altersgruppe). 





Die Hochschulbildung steht an der Spitze des israelischen Bildungssystems. Sie folgt in der Regel nach zwölf Jahren Schulausbildung. Die Studiendauer auf der Ebene der „undergraduates“ ist so angelegt, daß sie mit Ausnahme spezieller Fächer, insbesondere der Medizin (sechs Jahre), den Ingenieurwissenschaften und der Pädagogik (vier Jahre) und der Rechtswissenschaft (dreieinhalb Jahre), an den Universitäten drei Jahre beträgt. Auf der Ebene der „postgraduates“ sind die Programme, die zum „Master“-Abschluß führen auf einen Abschluß nach zwei Jahren angelegt, während der Ph.D. weitere vier bis sechs Jahre für die Arbeit an der Dissertation erfordert. 





Die Hochschulbildung in Israel ist nicht unentgeltlich. Die Studierenden müssen Studienge�bühren für ihr Studium bezahlen. Die staatlich geförderten Hochschulen haben ihr Vorrecht aufgegeben, die Höhe der Studiengebühren festzusetzen. Schon seit vielen Jahren wird die Höhe der Studiengebühren von einem ad hoc einberufenen öffentlichen Komitee bestimmt, das vom Bildungsminister ernannt wird, dessen Vorsitz eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens übernimmt und dem Vertreter der Hochschulen, des Finanzministeriums, des PBC und der Studierendenorganisationen angehören. Das Komitee legt die Gebührenhöhe übli�cherweise für eine Zeitspanne von fünf Jahren fest. Die Studiengebühr ist in allen staatlich geförderten Hochschulen, allen Studienabschnitten und allen Fächern einheitlich. Sie deckt ungefähr 20 Prozent der Grundbudgets der Universitäten und einen höheren Anteil der Budgets der Colleges. 





Als Folge der israelischen Wehrpflicht (36 Monate für Männer und 20 Monate für Frauen) sind die meisten israelischen Studierenden 2 bis 3 Jahre älter als die Studierenden in anderen Ländern. Der Wehrdienst wird in der Regel vor der Hochschulausbildung abgeleistet, auch wenn einige Studierende ihn hinausschieben. Die Unterbrechung in der akademischen Ausbil�dung scheint keine Probleme zu erzeugen, da eine höhere Zahl an reiferen Studierenden in das System eintreten. Das Engagement des durchschnittlichen israelischen Studierenden und der Anteil der abgeschlossenen Studien sind relativ hoch. Tatsächlich schließen 70 Prozent aller „undergraduates“ ihr Studium innerhalb von fünf Jahren ab.





In den 80er-Jahren vollzog sich der Anstieg der Studierendenzahlen in Israel relativ langsam - ca. 2 Prozent pro Jahr - und die damals existierenden Hochschulen konnten die Nachfrage problemlos befriedigen. Seit den frühen 90er-Jahren wächst das System viel schneller. Im Jahre 1990 gab es 76.000 Studierende, 55.000 „undergraduates“ und 21.000 „graduates“. Davon studierten 68.000 an Universitäten. Im Jahre 1995 gab es 125.400 Studierende, 92.650 „undergraduates“ und 32.750 „graduates“. Von diesen studierten 97.250 an Universitäten. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate betrug während dieser fünf Jahre 10,5 Prozent. 





Das Wachstum fand an den Universitäten ohne größere Schwierigkeiten statt. Ihre Budgets wurden dem Wachstum der Studierendenzahlen angepaßt und wo es nötig war wurden die Gebäude und Einrichtungen ergänzt. Das wissenschaftliche Personal der Universitäten befin�det sich ebenfalls in einem Wachstumsprozeß, hat jedoch noch kein neues, langfristiges Gleichgewicht erreicht. In der Zwischenzeit haben die Institutionen von befristet angestellten Teilzeitlehrern Gebrauch gemacht, die zukünftig durch wissenschaftliches Vollzeitpersonal ersetzt werden.





Einschließlich dem wissenschaftlichen Personal aller Hierarchiestufen, dem nicht-wissen�schaftlichen Personal und dem Verwaltungspersonal haben die Universitäten fast 19.000 Angestellte. Zum wissenschaftlichen Personal gehören 5.000 lecturers, senior lecturers, associate professors und Professoren. 





Die nationalen Ausgaben für die tertiäre Bildung belaufen sich in Israel auf 1,8 Prozent des Sozialprodukts und auf ungefähr 21 Prozent der nationalen Ausgaben für Bildung. Die durch�schnittlichen Ausgaben pro Vollzeitstudierendem betrugen im Jahre 1995 ca. 10.000 $.











II. Die Finanzierung des Hochschulsystems





Die Haushalte der Institutionen





Aktivitäten in den Hochschulen können nach vier Budgettypen klassifiziert werden:





das Grundbudget - für die laufenden Aktivitäten in Lehre und Forschung;


„geschlossene“ Budgets - für extracurriculare Aktivitäten und spezielle Studienpro�gramme;


Forschungsbudgets - für Forschungsprojekte;


das Entwicklungsbudget - für neue Gebäude und ihre Ausstattung.





Die meisten Ausgaben der Hochschulen sind im Grundbudget enthalten. Dazu gehören: Löhne, der Kauf wissenschaftlicher Ausstattung, Bücher, Zeitschriften, Verbrauchsmaterial, Wartung, Renovierung, finanzielle Unterstützung der Studierenden usw. Im Grundbudget sind ca. 80 Prozent des gesamten Hochschulhaushalts enthalten.





Das Grundbudget der Hochschulen wird in Israel wie folgt finanziert: ca. 65 Prozent des Grundbudgets bestehen aus öffentlichen, vom PBC zugewiesenen Mitteln (ca. 55 Prozent als direkte Globalzuweisung und ca. 10 Prozent als zweckgebundene Zuweisungen), 20 Prozent stammen aus dem Aufkommen der Studiengebühren, 7 Prozent sind Spenden (hauptsächlich aus dem Ausland). Der Rest der Einnahmen (ca. 8 Prozent) resultiert aus Forschungs-Over�heads, dem Verkauf von Dienstleistungen usw.





Die Forschungsbudgets werden hauptsächlich aus nationalen, bi-nationalen und ausländischen Forschungsfonds finanziert, um die ein Wettbewerb besteht. Die anderen Quellen des For�schungsbudgets sind die Industrie und die Regierung, die spezielle Forschungsprogramme finanzieren, und private Spenden zu Forschungszwecken. Die Forschungsbudgets machen ca. 10 Prozent des Gesamtbudgets aus. 





Die „geschlossenen“ Budgets werden von den Nutzern der Dienstleistungen in den betreffen�den Bereichen finanziert und betragen ungefähr 5 Prozent des Gesamthaushalts. 





Schließlich enthielt das Entwicklungsbudget in den letzten Jahren nur 5 Prozent des Gesamt�budgets. Dieses Budget wird durch Zuweisungen des PBC (40 Prozent) und privater Spender (60 Prozent) finanziert.








Die Finanzzuweisungen des PBC





Entsprechend seinem Auftrag schlägt das PBC der Regierung das Gesamtbudget für den Hochschulsektor vor. In der Vergangenheit war dies ein jährlich stattfindender Vorgang. Seit Mitte der 80er-Jahre handelt das PBC mit der Regierung ein Mehrjahres-Budget aus (in der Regel 3 bis 4 Jahre). Dieses Budget basiert auf dem erwarteten Wachstum (oder der Vermin�derung) der Studierendenzahlen, dem Bedarf in bezug auf die Erneuerung der Ausrüstung für Lehre und Forschung und dem Baubedarf. Das vorgeschlagene jährliche Gesamtbudget für den Hochschulsektor wird vom Parlament genehmigt bevor es vom PBC den Hochschulen zugewiesen wird. Die Zuweisung des PBC ist in drei wesentliche Bestandteile gegliedert; die Zuweisung für das Grundbudget, für das Entwicklungsbudget und zweckgebundene Zuwei�sungen.





Der größte Teil der Zuweisung des PBC fließt in das Grundbudget. Entsprechend dem „Council for Higher Education“-Gesetz haben die Hochschulen vollständige Autonomie bei der Durchführung ihrer akademischen und administrativen Angelegenheiten im Rahmen der ihnen zugebilligten Haushalte. Um diese Autonomie abzusichern, erhalten die Institutionen die Zuweisung des Grundbudgets als Pauschalsumme, die von ihnen gemäß ihrer Bedürfnisse und Prioritäten verwendet wird. Die Prinzipien der Verteilung des PBC-Anteils am Grund�budget an die Hochschulen werden weiter unten beschrieben. Ein wichtiges Merkmal der PBC-Zuweisung im Rahmen des Grundbudgets ist ihre Transparenz. Als Folge dieser Trans�parenz sind die Institutionen in der Lage, die finanziellen Konsequenzen der von ihnen beab�sichtigten Veränderungen im akademischen und administrativen Bereich abzuschätzen. Auf diese Weise können sie ihren Planungsprozeß verbessern. Ein Problem, das aus der Transpa�renz resultiert, ist die Tendenz der Verwaltungen, die Finanzmittel innerhalb der Institutionen genau entsprechend den vom PBC definierten Mittelkategorien zuzuweisen. Auf diese Weise gehen die Vorteile aus der Gewährung einer Pauschalzuweisung durch das PBC verloren.





Ungefähr 10 Prozent der Zuweisungen des PBC sind zweckgebunden. Sie zielen darauf ab, für begrenzte Zeit spezielle Vorhaben, die von den Hochschulen vernachlässigt wurden oder die aus Sicht des PBC besonderer Anreize bedürfen, finanziell zu unterstützen. Typische Bei�spiele sind: Spezielle Hilfen für Bibliotheken, um Bücher und Zeitschriften zu kaufen, Mittel zur Erneuerung und zum Kauf neuer Forschungsausrüstung, die Erneuerung von Lehrlabors, Stipendien für Doktoranden in bestimmten (unpopulären) Feldern, die nationale Priorität auf�weisen, usw. Eine Ausnahme von der zeitlichen Begrenzung zweckgebundener Zuweisungen ist die permanente Finanzierung der „Israel National Science Foundation“ durch das PBC.





Das Entwicklungsbudget wird für Bau- und Renovierungsmaßnahmen der Hochschulen (außerhalb von Routinereparaturen und Instandhaltung) eingesetzt. Das Hauptkriterium für einen finanziellen Beitrag des PBC zu einer solchen Maßnahme ist der Bedarf der Hoch�schule, der aus dem Zuwachs der Studierendenzahl oder aus Forschungsaktivitäten in Berei�chen von nationaler Priorität abgeleitet wird. Hier betreibt das PBC die Politik, neue Baupro�gramme nur dann zu genehmigen, wenn  sich die Studierendenzahl auf dem geplanten neuen Niveau eingependelt hat. Andere Kriterien sind: Das Alter der vorhandenen Gebäude der Hochschule und die relative Situation der Hochschule im Vergleich zur Normgröße der Durchschnittsfläche pro Studierendem über das gesamte Hochschulsystem. Der finanzielle Beitrag des PBC bei jeder der genannten Maßnahmen ist im voraus durch feststehende Tarife bestimmt, welche die Bedeutung der Maßnahme, ihre Gesamtkosten und die aus Spenden und anderen Quellen verfügbaren Ressourcen einberechnen. Die finanzielle Beteiligung des PBC deckt die Kosten üblicherweise bis zu einem Drittel und in speziellen Fällen möglicherweise bis zur Hälfte ab. 








Die Verteilung des vom PBC zugewiesenen Anteils am Grundbudget





Wie bereits erläutert wurde, fließt der größte Teil der staatlichen Zuweisungen an die Hoch�schulen dem Grundbudget zu. Diese Zuweisungen belaufen sich im Jahre 1997 zusammen mit dem Aufkommen aus Studiengebühren auf ca. 1 Mrd. US-$. Die Verteilung dieser Finanzmit�tel auf die Hochschulen basiert auf ihren Lehr- und Forschungsaktivitäten.





Die Methode der Mittelverteilung für die Lehrkomponente des Grundbudgets der Hochschu�len basiert auf der „Bezahlung“ der Hochschulen für die erzielten Studienabschlüsse in 12 Fächergruppen bei zwei Niveaus von Abschlüssen - „undergraduates“ und „postgraduates“. Dies führt zu 24 „Preisen“ pi, i = 1, 2, ...24, die zu Finanzierungszwecken verwendet werden. Das Produkt pi*gi, wobei gi für die Zahl der Abschlüsse in der Kategorie i einer bestimmten Hochschule steht, entspricht der an den Abschlüssen der Kategorie i orientierten Zuweisung an eine bestimmte Hochschule. Die Summe über alle 24 Fächerkategorien entspricht der an der Lehre orientierten Gesamtzuweisung für diese Hochschule.





Um in Jahren mit starkem Zuwachs oder Rückgang der Studierendenzahlen Schwierigkeiten zu vermeiden, verwendet das PBC, basierend auf der Zahl der Studierenden, für die Zahl der Abschlüsse anstatt der tatsächlichen Zahl der Abschlüsse gi eher eine Schätzgröße.





Die Gesamtsumme der lehrbezogenen Komponente der Zuweisung der PBC im Rahmen des Grundbudgets der Hochschulen ist daher eine Funktion der Anzahl ihrer Abschlüsse.





Im Gegensatz zur lehrbezogenen Zuweisung ist die Gesamtsumme, die nach forschungsbezo�genen Kriterien zugewiesen wird, vorgegeben. Sie beträgt in der Regel 30 bis 40 Prozent der Gesamtmittel des Grundbudgets. Diese feste Summe wird unter den Universitäten entspre�chend ihrer Forschungsoutputs aufgeteilt.





Um eine Verteilung nach den Forschungsoutputs herbeizuführen, werden fünf Indikatoren herangezogen:





Die Gesamtsumme, die jede Hochschule an Forschungsmitteln aus einer (vorher festgeleg�ten) Menge von Forschungsfonds, die ihre Mittel wettbewerblich vergeben, erhält.


Die Gesamtsumme, die jede Hochschule jährlich aus Forschungszuweisungen und Auf�tragsforschung erhält, soweit die für ein einzelnes Projekt erhaltenen Mittel 50.000 $ übersteigen. Diese Mittel können aus unterschiedlichen Quellen stammen (ohne die Mittel aus den wettbewerblich ausgerichteten Fonds, die bereits unter 1. erfaßt wurden).


Die Summe, die aus dem Grundbudget forschungsbezogen zugewiesen wird.


Die Anzahl der Doktoranden an der Hochschule.


Die Anzahl und die wissenschaftliche Bedeutung der wissenschaftlichen Artikel, die vom akademischen Personal der Hochschule veröffentlicht werden. 





Jeder der genannten fünf Indikatoren wird in ein Verteilungsmaß überführt, indem für den jeweils betrachteten, speziellen Parameter der für eine einzelne Hochschule errechnete Wert durch die Summe der Werte für alle Hochschulen dividiert wird. Ein gewichteter Durchschnitt dieser Maße ist das letztendliche Maß für die Verteilung der Forschungsoutputs auf die Hoch�schulen. Die forschungsbezogenen Mittel werden dann entsprechend der auf diese Weise gemessen Outputverteilung zugeteilt. 





Die lehr- und forschungsbezogenen Zuweisungen sind die wesentlichen Komponenten des Beitrags des PBC zum Grundbudget der Hochschulen und sie werden jeder Hochschule als eine einzige Pauschalsumme zugeteilt. 





In jüngster Zeit wurde eine dritte Komponente eingeführt, die sich auf die Qualität bezieht. Diese Komponente beläuft sich auf 3 bis 5 Prozent der gesamten Mittelzuweisung. Die genauen Prinzipien ihrer Zuweisung sind noch nicht abschließend festgelegt, aber sie enthal�ten die folgenden Elemente: Lehrevaluationen, das Ausmaß der Arbeit der permanenten Fakultätsangehörigen außerhalb der Hochschule, die Relation der Lehraktivitäten zu den „Senior“-Fakultätsmitgliedern usw.













































































(übersetzt von Frank Ziegele)











�SEITE  �








�SEITE  �8�














